
 

 

 
 

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 

München 

 

- WKN 126215 - 

- ISIN DE0001262152 - 

 

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die 

am 1. Dezember 2021, um 10:00 Uhr (MEZ), 

als virtuelle Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten stattfindet. 

 

Die Hauptversammlung wird für unsere Aktionäre live im Internet übertragen. Die Stimmrechts-

ausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder 

durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort 

der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Haus der Bayerischen Wirtschaft, 

Max-Joseph-Straße 5, 80333 München. 

 

Tagesordnung 

 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020/2021 und des Lageberichts 

der B+S Banksysteme Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses 

2020/2021 und des Lageberichts des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2020/2021 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu 

den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB 

 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen. § 175 Abs. 

1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entge-

gennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei einem 

Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzern-

abschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 

Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung den Jahresabschluss, den 

Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats und – bei börsennotierten Gesellschaften – 

einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB 
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sowie bei einem Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, den Konzernlagebe-

richt und den Bericht des Aufsichtsrats hierüber zugänglich zu machen. 

 

Die zu TOP 1 vorgelegten Unterlagen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://bs-ag.com/hauptversammlung zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2020/2021 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Ge-

schäftsjahr 2020/2021 einzeln Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2020/2021 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-

schäftsjahr 2020/2021 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 

2021/2022 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, 

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/2022 zu 

wählen. 
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I.  Allgemeine Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 

 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 1. Dezember 2021 wird mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Er-

richtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung 

der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwasser im Juli 2021 sowie zur 

Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 (BGBl. I 2021, S.4147), nachfolgend 

"Covid-19-Gesetz", als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abge-

halten.  

 

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder 

deren Bevollmächtigte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen am 1. Dezem-

ber 2021 ab 10:00 Uhr (MEZ) live im Internet auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://bs-ag.com/hauptversammlung  

 

im passwortgeschützten Aktionärsportal (das "InvestorPortal") in Bild und Ton übertragen. 

Eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort ist ausgeschlossen. Die Stimm-

rechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der 

elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benann-

ten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der in Abschnitt III. beschriebenen Bestimmungen. 

Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist 

nicht möglich.  

 

Über das InvestorPortal können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren 

Bevollmächtigte) gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihre eingeräumten 

Aktionärsrechte ausüben und Vollmachten erteilen. 

 

II.  Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts  

 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nach § 16 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaften diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich 

unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bis spätestens 24. November 2021, 

24:00 Uhr (MEZ), unter der folgenden Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse in 

Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden: 

 



- 4 - 

  

B+S Banksysteme AG  

c/o Computershare Operations Center  

80249 München  

Telefax: +49 89 30903-74675  

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Als Nachweis der Berechtigung zur virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär 

gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus; der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der 

Hauptversammlung, das ist der 10. November 2021 (Record Date), zu beziehen.  

 

Nach Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines ordnungsgemäßen Nachweises 

des Anteilsbesitzes werden den Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung des 

passwortgeschützten InvestorPortals auf der Internetseite der Gesellschaft  

https://bs-ag.com/hauptversammlung übersandt. Das InvestorPortal ist auf der Internetseite 

der Gesellschaft ab dem 10. November 2021 für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und 

ihre Bevollmächtigten zugänglich. Um das InvestorPortal nutzen zu können, müssen sich die 

Aktionäre mit den Zugangsdaten einloggen, die sie mit ihrer Anmeldebestätigung erhalten. 

Detailinformationen hierzu entnehmen Sie bitte dem der Anmeldebestätigung beigefügten 

Formular zur Stimmrechtsausübung.  

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder 

die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum 

Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag 

haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den 

Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem 

Nachweisstichtag veräußern. Personen, die am Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen 

und erst danach Aktionär der Gesellschaft werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien 

an der virtuellen Hauptversammlung nur teilnahme- und stimmberechtigt, wenn der 

Gesellschaft form- und fristgerecht eine Anmeldung nebst Anteilsbesitznachweis des 

bisherigen Aktionärs zugeht und dieser den neuen Aktionär bevollmächtigt oder zur 

Rechtsausübung ermächtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die 

Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung. 

 

III. Verfahren für die Stimmabgabe  

 

Bevollmächtigung 

 

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. 

durch einen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer 

Wahl, ausüben zu lassen.  

 



- 5 - 

  

Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmel-

dung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten entsprechend vorstehend unter „Voraus-

setzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts“ genannten Voraussetzungen Sorge zu tragen. Auch Bevollmächtigte können 

nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von 

ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Ertei-

lung von (Unter-)Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter aus-

üben. Die elektronische Zuschaltung des Bevollmächtigten über das InvestorPortal setzt vo-

raus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber die mit der Anmeldebestätigung über-

sandten Zugangsdaten erhält.  

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten 

oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Die Übermittlung des Nachweises der Be-

vollmächtigung kann per Post, Telefax oder E-Mail bis zum 30. November 2021, 

24:00 Uhr (MEZ) an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen: 

 

B+S Banksysteme AG  

c/o Computershare Operations Center  

80249 München  

Telefax: +49 89 30903-74675  

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Zusätzlich steht hier das InvestorPortal der Gesellschaft unter  

 

https://bs-ag.com/hauptversammlung  

 

bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung zur Verfü-

gung. 

 

Eine Vollmacht kann elektronisch über das InvestorPortal bis unmittelbar vor Beginn der Ab-

stimmung in der virtuellen Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden. 

 

Bei der Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern 

oder sonstigen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen richten 

sich das Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevollmächtigung nach besonderen Re-

gelungen. Bitte wenden Sie sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende Aktionärs-

vereinigung oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Person oder Institution, um Nähe-

res zu erfahren.   

 

Die Nutzung des InvestorPortals durch den Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevoll-

mächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 



- 6 - 

  

Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft 

 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht durch Vollmacht und Weisung an 

die durch die Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben. 

Auch in diesem Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nach-

weis des Anteilsbesitzes, wie vorstehend im Abschnitt II. beschrieben, erforderlich.  

 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können per Post, 

Telefax oder E-Mail bis zum 30. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), an folgende Anschrift, 

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen: 

 

B+S Banksysteme AG  

c/o Computershare Operations Center  

80249 München  

Telefax: +49 89 30903-74675  

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitz-

nachweis zugesandt. Ein entsprechendes Formular steht auch der Internetseite zum Down-

load zur Verfügung.  

 

Zusätzlich steht für das Erteilen, die Änderung oder den Widerruf von Vollmacht und Weisun-

gen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft das InvestorPortal der Gesellschaft unter  

 

https://bs-ag.com/hauptversammlung 

 

bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung zur Verfügung. 

Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein-

gehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender 

Reihenfolge berücksichtigt: 1. per InvestorPortal, 2. per E-Mail, 3. per Telefax und 4. in Pa-

pierform. 

 

Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen 

diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimm-

rechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; 

sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit sich eine 

ausdrückliche Weisung auf die Abstimmung über die in der Einberufung zur virtuellen Haupt-

versammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat, 

auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntge-

machten Beschlussvorschläge von Aktionären sowie auf etwaige vor der Hauptversammlung 

gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Akti-

onären bezieht. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur 
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Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung der Fra-

gemöglichkeit oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 

dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu 

diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung.  

 

Briefwahl 

 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigte können ihre Stimme per elektronischer Briefwahl abgeben. 

Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl sind nur diejenigen Ak-

tionäre berechtigt, die sich rechtzeitig gemäß den im Abschnitt „Voraussetzungen für die Teil-

nahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ genannten 

Voraussetzungen zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben. 

 

Briefwahlstimmen können über das InvestorPortal der Gesellschaft unter 

 

https://bs-ag.com/hauptversammlung  

 

gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren ab dem 10. November 2021, 0:00 Uhr (MEZ), bis 

zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 1. Dezember 2021 ab-

gegeben, geändert oder widerrufen werden. Bei mehrfach eingehenden Erklärungen hat die 

zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. 

 

Die Abgabe von Stimmen durch die elektronische Briefwahl ist auf die Abstimmung über die 

in der Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge 

von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Aktionären sowie et-

waige vor der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenan-

träge und Wahlvorschläge von Aktionären beschränkt. 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass 

dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe 

zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden 

Punkt der Einzelabstimmung.  

 

IV. Fragerecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 

Satz 2 Covid-19-Gesetz  

 

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen Hauptversamm-

lung am 1. Dezember 2021 kein Auskunftsrecht. Stattdessen haben Sie das Recht im Wege 
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der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (vgl. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Covid-19-

Gesetz). 

 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. 

Er kann insbesondere Fragen und deren Beantwortung zusammenfassen, wenn ihm dies sinn-

voll erscheint. Es werden ausschließlich in deutscher Sprache gestellte Fragen berücksichtigt. 

 

Fragen der Aktionäre sind aus organisatorischen Gründen bis spätestens einem Tag vor der 

Versammlung, d.h. bis spätestens 30. November 2021, 10:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zu-

gangs), im Wege elektronischer Kommunikation über die E-Mail-Adresse 

 

hv@bs-ag.com 

 

zu übermitteln. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. Mit der Frage 

bzw. den Fragen ist der Nachweis der Aktionärseigenschaft zu übermitteln, indem der voll-

ständige Name und die Nummer der Anmeldebestätigung angegeben werden. Fragen, die 

nach Ablauf der obigen Frist eingehen, werden nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fragen-

beantwortung werden die Namen der Fragesteller grundsätzlich nicht genannt. Sofern Frage-

steller die Namensnennung wünschen, müssen sie das gesondert angeben. 

 

Darüber hinaus stehen den Aktionären weder das Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG noch ein 

Rede- und Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu.  

 

V. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 

Satz 1 Nr.4 Covid-19-Gesetz  

 

Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der Hauptversammlung kann gemäß § 

245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Covid-19-Gesetz unter Verzicht auf das Erforder-

nis des Erscheinens von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder Bevollmächtigten, 

die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu de-

ren Schließung durch den Versammlungsleiter über die E-Mail-Adresse 

 

widerspruch@bs-ag.com 

 

erklärt werden. Der Widerspruch ist nur gültig, wenn mit Übersendung des Widerspruchs ein 

Nachweis der Aktionärseigenschaft übermittelt wird, indem der vollständige Name und die 

Nummer der Anmeldebestätigung angegeben werden. 

 

VI. Hinweis zur Aktionärshotline  

 

Bei Fragen in Bezug auf das InvestorPortal können sich Aktionäre und Intermediäre per E-

Mail an 

investorportal@computershare.de 
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wenden. 

 

VII. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals, das ent-

spricht zurzeit 310.496 Aktien, oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies 

entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung ge-

setzt und bekannt gemacht werden. Dies gilt gemäß § 87 Abs. 4 AktG auch für die nach § 87a 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG festgelegte Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder. Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 

schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft unter der 

nachstehenden Adresse bis spätestens am 31. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MEZ), zugegangen 

sein. 

 

B+S Banksysteme AG - Vorstand 

Elsenheimerstraße 57 

80687 München 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

des Vorstands über den Antrag halten werden. 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzei-

ger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse  

https://bs-ag.com/hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

 

VIII. Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 

AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz 

 

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung gemäß §126 AktG 

oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu übersenden. Die Gesellschaft wird etwaige An-

träge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG nur zugänglich machen, 

wenn ein Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 16. Novem-

ber 2021, 24:00 Uhr (MEZ), der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag bzw. Wahlvor-

schlag an folgende Adresse übersandt hat: 

 

B+S Banksysteme AG 

Elsenheimerstraße 57 

80687 München 

Telefax: +49 (0)89 741 19 - 599 

E-Mail: ir@bs-ag.com 
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Die Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft im Zeitpunkt der Übersendung des 

Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen. Rechtzeitig eingegangene Anträge bzw. 

Wahlvorschläge werden unter den Voraussetzungen des § 126 AktG unter  

 

https://bs-ag.com/hauptversammlung  

 

zugänglich gemacht. 

 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge 

gestellt werden. Zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach § 126 oder § 127 des 

Aktiengesetzes zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz 

als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 

unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet 

ist.  

 

Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Wahlvor-

schläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt. Sollten die Vorschläge 

der Verwaltung mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit die 

Gegenanträge oder (abweichende) Wahlvorschläge erledigt. 

 

IX. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  

 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesell-

schaft EUR 6.209.933,00 und ist eingeteilt in 6.209.933 auf den Inhaber lautende Stückaktien 

mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Jede Aktie ge-

währt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 6.209.933. Die Gesellschaft hält im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.  

 

X. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 

 

Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen und Anträge von Aktionären 

sind ab Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.bs-ag.com/hauptversammlung 

 

zugänglich. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter dersel-

ben Internetadresse bekannt gegeben. 

 

Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Un-

terlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://www.bs-ag.com/Hauptversammlung 



- 11 - 

  

zugänglich sein. 

 

XI. Hinweis zu Zeitangaben 

 

Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung und in den weiteren Angaben zur Einberufung 

sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Zeit (MEZ) angegeben. Dies 

entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MEZ minus eine 

Stunde. MEZ entspricht demnach UTC+1. 

 

XII. Nachweis der Stimmzählung (§ 129 Abs. 5 AktG) 

 

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Tag der Haupt-

versammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. 

Sofern die Bestätigung einem Intermediär erteilt wird, hat dieser die Bestätigung unverzüglich 

dem Aktionär zu übermitteln. Der Nachweis der Stimmzählung wird für jeden Abstimmenden 

über das InvestorPortal zur Verfügung gestellt werden.  

 

XIII. Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter 

 

Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-

Grundverordnung („DS-GVO“) zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung 

personenbezogene Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Ak-

tiengattung, Besitzart der Aktien; gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des Aktionärs 

sowie vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten Aktionärsvertreters, Eintrittskartennummer, die 

Zugangsdetails sowie die Log-In-Daten für das InvestorPortal) auf Grundlage der in Deutsch-

land geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die 

Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und einen recht-

mäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptver-

sammlung sicherzustellen.  

 

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären und/oder etwaigen Aktio-

närsvertretern im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, über-

mittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogenen Daten an die Gesellschaft. 

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-

wortlichen lauten:  

 

B+S Banksysteme AG 

Elsenheimerstraße 57 

80687 München 

Deutschland 

Fax: +49 (0)89 741 19 - 599 

E-Mail: datenschutz@bs-ag.com 

mailto:datenschutz@bs-ag.com
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Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertre-

ter ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Die personenbezogenen Daten werden 

gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Inte-

resse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten 

aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend werden die personenbezogenen Daten ge-

löscht. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptver-

sammlung anmelden. Mit den Daten der Gäste der Hauptversammlung wird entsprechend 

verfahren. 

 

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergege-

ben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Ge-

sellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptver-

sammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienst-

leister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhal-

ten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 

notwendig ist. Zudem sind aber auch rein technische Daten, die einer Person zugeordnet wer-

den können, wie z.B. Logfiles (Internetprotokolle), als personenbezogene Daten anzusehen. 

Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den 

Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das 

Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). Hinsichtlich der Übermittlung personenbezo-

gener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergän-

zung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären wird 

auf die vorgenannten Erläuterungen verwiesen. 

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben 

Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über ihre personenbezogenen 

Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 

DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Übertragung 

bestimmter personenbezogener Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-

baren Format auf sich oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbar-

keit) gemäß Art. 20 DS-GVO zu verlangen. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren 

Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das 

Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 

 

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: 

 

datenschutz@bs-ag.com 

 

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwer-

derecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bundes-)Landes, in dem sie 
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ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes Bayern, in dem 

die B+S Banksysteme AG ihren Sitz hat, zu. 

 

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse:  

 

B+S Banksysteme AG 

Elsenheimerstraße 57 

80687 München 

Deutschland 

Fax: +49 (0)89 741 19 – 599 

E-Mail: datenschutz@bs-ag.com 

 

 

 

München, im Oktober 2021 

 

 

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 

mailto:datenschutz@bs-ag.com

